
Hamburg, 1.1.2015

Änderung zur Spielberechtigung 

Der Vorstand des TFVHH hat eine Neuerung zur Spielberechtigung beschlossen. Damit soll die 
eindeutige Landesverband-Zugehörigkeit einer/s Spieler/in im sportlichen Sinne gefördert werden, 
was die Wettbewerbe 

• Verbands-Liga (hier: Hamburger Tischfußballliga)
• Verbandsrangliste (hier: Hamburger Verbandsrangliste) und 
• Landesmeisterschaft (hier: Hamburger Landesmeisterschaft) 

betrifft.

Damit wird das letztjährige Doppelspielrecht für Spieler/innen aus Schleswig-Holstein abgeschafft, 
was zwischen dem TFVHH und TFVSH (Tischfußballverband Schleswig-Holstein) ursprünglich 
vereinbart wurde, um den Aufbau des eher mitgliederschwachen TFVSH zu fördern. Die 
Doppelspielberechtigung half dem TFVSH – laut Aussage des TFVSH-Vorstands – ist für die 
Zukunft aber nicht mehr zwingend notwendig. Zudem ist langfristig für den nachhaltigen Aufbau 
sportlicher Strukturen eine eindeutige Landeszugehörigkeit von Vereinen und Spielern/innen 
erwünscht. 

Anmerkung: Falls die Spielordnung der Liga zur Spielordnung des TFVHH wird, könnte man den 
Wortlaut übernehmen und wie folgt anpassen (Streichungen und Ergänzungen in blau). Ansonsten 
müsste man woanders die Spielberechtigung, die auch die Landesmeisterschaft (LM) und die 
Verbandsrangliste beinhalten, festhalten. In Zukunft könnten wir auch die wichtigsten Modalitäten 
der LM und der Rangliste mit den einfließenden Turnieren (Challenger und Mini-Challenger 
ausgetragen von Hamburger Vereinen oder dem Verband) darüber regeln... Die Spielordnung 
würde dann Regelungen des gesamten Spielbetriebs des TFVHH (Liga, Rangliste, LM) umfassen. 

1.1 Spieler

Voraussetzungen für die Teilnahme am Spielbetrieb des Tischfußballverband Hamburg 
e.V. (TFVHH) der Hamburger Tischfußballliga und des Ligapokals sind
 - die Mitgliedschaft in einem Verein, der beim Tischfußballverband Hamburg e.V. (TFVHH) 
TFVHH gemeldet ist,
 - die Mitgliedschaft in einer Mannschaft dieses Vereins,
 - das Vorhandensein einer DTFB-Spielernummer, sowie dass
 - der Spieler bei keinem anderen Landesverband gemeldet ist (Doppelspielberechtigung 
wird im Einklang mit den anderen DTFB-Mitgliedsverbänden streng gehandhabt).
Sofern keine Spielernummer vorhanden ist, wird diese vom TFVHH zugewiesen.


